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Sonderinformation | Flutschadensoforthilfe Bayern – bis zu  

200.000 Euro je Unternehmen 
 

 

Anlässlich der vergangenen Flutkatastrophe hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ein Unter-

stützungspaket angekündigt, um die bayerische Wirtschaft zu entlasten. 

Die der „Flutschadensoforthilfe“ zugrundeliegende Förderrichtlinie wird derzeit durch das bayerische 

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie erarbeitet. 

Details der geplanten Soforthilfen 

Von der Flutkatastrophe betroffene gewerbliche Unternehmen, Angehörige freier Berufe sowie gewerbli-

che Träger wirtschaftsnaher Infrastruktur mit bis zu 500 Mitarbeitern können Soforthilfen in Höhe von bis 

zu 200.000 Euro je Unternehmen beantragen. Die Hilfen decken unmittelbar durch das Hochwasser ver-

ursachte Schäden an Betriebsstätten und Infrastrukturen ab. Nicht versicherbare Schäden werden mit bis 

zu 50 Prozent der erstattungsfähigen Ausgaben unterstützt, versicherbare und versicherte Schäden mit 

bis zu 25 Prozent. 

Zusätzlich: Härtefonds für existenzielle Notlagen 

Unternehmen, die durch die Flut in eine existenzielle Notlage geraten sind, können zusätzliche Zuschüsse 

aus einem Härtefonds erhalten. Diese Unterstützung erfolgt je nach finanzieller Leistungskraft der Ge-

schädigten und kann bis zu 100 Prozent der Schäden abdecken. Es soll jedoch darauf geachtet werden, 

dass keine Überkompensation erfolgt und Versicherungsleistungen angerechnet werden. 

Beantragung und Auszahlung 

Die Auszahlung der Soforthilfen erfolgt auf Antrag durch die jeweils zuständige Bezirksregierung. Die 

Förderrichtlinie wird derzeit erarbeitet, daher sind Anträge aktuell noch nicht möglich. Wir empfehlen po-

tenziell Förderberechtigten gleichwohl, sich frühzeitig auf die Antragstellung vorzubereiten und alle erfor-

derlichen Unterlagen bereits jetzt zusammenzustellen. Wegen der begrenzten Fördertöpfe ist im Antrags-

verfahren Eile geboten. 

Unsere Beratungsleistung 

Gerne klären wir für Sie eine mögliche Förderberechtigung. Wir unterstützen Sie bei der Antragstellung 

und der Durchsetzung Ihrer Ansprüche. Wir helfen Ihnen dabei, die notwendigen Dokumente zu sammeln 

und den Antrag möglichst frühzeitig, korrekt und vollständig zu stellen. 

Sollten Sie Fragen in Zusammenhang mit der Flutkatastrophe abseits der Soforthilfe haben, beispiels-

weise im Bereich des Versicherungs- oder Baurechts, können Sie sich ebenfalls gerne an uns wenden.  
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Für Fragen im konkreten Einzelfall empfiehlt sich eine individuelle und einzelfallbezogene Analyse und 

rechtliche Beratung. 
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Über SONNTAG Wirtschaftsprüfung. Steuer. Recht. 

 

Expertise und Kompetenz bei SONNTAG – hier werden viele Disziplinen vereint. 

An vier süddeutschen Standorten sind die Experten bundesweit sowie im internationalen Umfeld tätig und 

betreuen und beraten die Mandanten rund um die Themen Wirtschaftsprüfung, Steuern und Recht.  

Die jeweilig projektbezogene Teamzusammenstellung sowie der integrierte und multidisziplinäre Ansatz 

zielen auf eine präzise und lösungsorientierte Betreuung ab – fachübergreifend und aus einer Hand, je 

nach individuellem Bedarf der Mandanten. 

Abschließende Hinweise 

Weitere Informationen über unsere Kanzlei und unser Beratungsangebot finden Sie unter 

https://www.sonntag-partner.de/ 

Obige Ausführungen stellen eine unverbindliche Zusammenstellung nach heutigem Stand dar. Für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.  

 

https://www.sonntag-partner.de/team/jorg-seidel/
https://www.sonntag-partner.de/

